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verban OSe der SIeEerV steher hatVOLK  olle Jurisdik on die el rleibte Kirche, ih Geistlichen undrchenvolk. Das Ir dentinum schränkt das Inkorporationsrecht derBischöfe ein; die Theorie wird vom Konzil icht berührt. In der nach-ridentinischen eit bildet sich ein dreifacher Inkorporationsbegriff heraus:

Die incorporatio (non pleno 1ure Qqu0a! temporalia tantum g1 das
Nutzungsrecht). Die incorporatio (pleno i1ure QUOA! temporalia ei SP1-ritualia 1 das Nutzungsrecht und die ZU usubung der eel-
sorge). Der Begri{ff „qQqUOA! spiritualia“ hat sich gewandelt. Das Mittelalter
ersteht darunter die jurisdiktionellen Befugnisse eines Bischofs ber eineKirche und ihre Geistlichen, VOorT em das Anstellungs- und Entlassungs-recht, die nachtrıdentinische Kanonistik s1e. 1n den Spiritfualien ehr und

mehr das Seelsorgeam Die incorporatio plenissimo 1Ure nı4E  e und Geistliche, sondern auch das Pfarrvolk SiNd der bischöflichen
Jurisdiktion entzogen) Die arstellung zeichnet sich urch große Genauig-eit aus, das herangezogene aterl1a ist reich
ext und ın den Zitaten Zzu Wort

7 vıele Autoreny kommen im

Linz . Dr Karl Böcklinger.
Die klerikalen Standesprivilezien ach Kirchen- und sti2zafsarecht

Dr.
(unfter besonderer Beruücksichtigung der Verhältnisse In der Schweiz) Von

1ur. Walter Freiburg ‚WEIZ 1949, Kanısiuswerk.
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Die üubersichtliche und BeENAaAUeE Arbeit ze1igt, W1e die gelstlichen Privi-legien 1ım menschlichen enken und Fühlen überhaupt und ın den Ge-
pflogenheiten des vorchristlichen Altertums wurzeln. Der Hauptteil des
Buches ist dem organischen Wachsen der Standesvorrechte, ihrer Anpas-
Sun. die geschichtlichen Notwendigkeiten und ihrer jeweiligen staats-
und kirchenrechtlichen assung ew1dme Ohne Dbewußte Apologetik WeTr-
den e1 die me oder minder) populären Angrıffe dıe Klerikal-
privilegien DOS1ELV abgewiesen, der Leser 1ST, ohne daß dies ausdrücklich
gesagt wird, VO:  5 ihrer Berechtigung überzeugt. Die offene, icht immer
kritiklose Form, mıt der eın Schweizer Rechtsproblemen _ seiner eımatellung imm(t, ist für den Niıichtschweizer keineswegs uninteressan({, SON-
dern ine Willkommene praktische Illustration ZU. anzen ema Der
Verfasser beschränkt sich im etfzten e1il der Arbeit (Die Standesprivilegiengeltenden ıcht L11UTr auf die einschlägigen Bestimmungen des
Kirchlichen echtsbuches, sondern wels mit bewundernswertem le1iß 1
ganzen Kırchenrecht jene Geisteshaltung nach, der die Onkreie OTMU-lierung der Standesrechte entitsprungen ist. Die geschichtlichen harakteri-stiken (Z die ber das Mittelalter) SINd packend geschrieben AÄAus einerbunten kleiner Beispiele S1e. Man, daß die 1ır die Vorrechte derKleriker, obwohl S1e oft nachgeben mußte, niemals außer Kraft gesetizthaft, ondern auch heute grundsätzlich auf ihnen Desteht

1NZ . Dr. Karl Öcklinger.
Die Messe in den deutschen b  Diozesan-Gesang- und Gebetbüchern

VOo  5 der Aufklärungszeit bis ZUTr Gegenwart. Mıt einem Überblick berdi Bücher. Von Dr. ose acker (Münchener Theologische Studien.Systematische Abteilung
Zink-Verlag. LOS! an (XVI und 143.) Muünchen 1950, Karl-

Die Geschichte ist 1nNne vortreffliche ehrmeisterin, auch die Ges:der religiösen Haltung des Volkes und der Art und Weise, wWwI1ie denGottesdienst 1MmM Lauf der Jahrhunderte mitgefeiert hat Wie verschiedenIn  orm un! Inhalt ıst do  R das, Was INa  5 sıch ın den einzelnen Jahr-hunderten als richtiges Gebetbuch und al richtige Art, den Gottesdienstmitzufelern, vorstellte! Wenn INan diese Wandlung überdenkt, fragtsich unwilikürlich Wo stehen WI1r eute mit unNnseren Diözesan-Gebet-


